
Satzungsregelungen für virtuelle/hybride 
Mitgliederversammlungen und schriftliche 
Beschlussfassungen 
 

 

§ 1 Virtuelle/hybride Mitgliederversammlung 

1. Der Vorstand kann entscheiden, die Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am 

Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation durchzuführen. Er kann die 

Durchführung auch als hybride Veranstaltung mit realer als auch virtueller Teilnahme 

ermöglichen. Mitglieder sind über die Art der Durchführung im Rahmen der Einladung zu 

informieren.  

Variante: Mitgliederversammlungen werden grundsätzlich als Präsenzversammlung 

abgehalten. Sofern dem keine zwingenden gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, kann 

die Mitgliederversammlung auch auf elektronischem Weg (virtuelle Mitgliederversammlung) 

abgehalten werden. Der Vorstand entscheidet über die Art der Durchführung der 

Mitgliederversammlung. Möglich ist auch eine Kombination von Präsenzversammlung und 

virtueller Versammlung (hybride Veranstaltung). 

2. Virtuelle Sitzungen finden in einem nur für Mitglieder zugänglichen Chatroom per Video- 

oder Telefonkonferenz statt.  

Variante: Zulässig ist dabei jede Art der Telekommunikation und Datenübertragung, auch in 

Kombination verschiedener Verfahren. 

Die Zugangsdaten sind den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung zur 

Verfügung zu stellen. Die Mitglieder sind verpflichtet die Zugangsdaten unter Verschluss zu 

halten und ausschließlich zur berechtigten Teilnahme an der Sitzung zu nutzen. 

Variante: Die Mitglieder erhalten die Zugangsdaten zum virtuellen Versammlungsraum 

spätestens __ Tage vor Beginn der Veranstaltung. Die Mitglieder sind verpflichtet, 

übermittelte Daten keinem Dritten zugänglich zu machen und unter Verschluss zu halten.  

Virtuell teilnehmende Mitglieder müssen sicherstellen, dass unberechtigte Dritte von den 

Inhalten der Versammlung keine Kenntnis erhalten können. 

3. Während der Sitzung muss technisch sichergestellt sein, dass die teilnehmenden 

Mitglieder ihre satzungsgemäßen Rechte (Rede-, Antrags- und Stimmrecht) ausüben können. 

Die Gültigkeit von Beschlüssen (und Wahlen, sofern gewollt) wird nicht dadurch berührt, 

dass einzelne Mitglieder aufgrund technischer Störungen an der Teilnahme oder der 

Ausübung ihrer Rechte nach Satz 1 gehindert sind.  



Variante: Eine Anfechtung oder Feststellung der Nichtigkeit von Beschlüssen aufgrund 

technischer Probleme bei der Teilnahme an der Versammlung ist nur zulässig, wenn der 

Verein die Probleme vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 

 

4. Die Beschlussfassung (einschließlich der Wahlen, sofern gewünscht) kann unter 

Zuhilfenahme elektronischer Abstimmungssysteme durchgeführt werden.  

5. Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird den Mitgliedern zeitnah nach Ende der 

Mitgliederversammlung per E-Mail zugesendet. 

(entfällt wenn eine entsprechende Regelung für alle MV bereits in der Satzung enthalten) 

6. Eine Anfechtung oder Feststellung der Nichtigkeit von beschlossen der 

Mitgliederversammlung ist nur mit einer Frist von vier Wochen nach Zusendung des 

Protokolls zulässig. Nach Ablauf der Frist gelten eventuelle Beschlussmängel als geheilt. 

(entfällt wenn eine entsprechende Regelung für alle MV bereits in der Satzung enthalten) 

7. Die Absätze 1-6 gelten entsprechend für alle Organe und Gremien des Vereins, sofern 

nicht an anderer Stelle in dieser Satzung eine abweichende Regelung getroffen wird. 

Variante: Vorstandssitzungen können auch auf elektronischem Weg (virtuelle Versammlung) 

oder fernmündlich abgehalten werden. Virtuelle und fernmündliche Vorstandssitzungen 

können ohne Rücksicht auf Form und Frist der Einladung einberufen werden, wenn alle 

Vorstandsmitglieder zustimmen. 

 

§ 2 Schriftliche Beschlussfassung 

1. Abweichend von § 32 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne 

Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom 

Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform 

abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

Variante: Auf Beschluss des Vorstands ist eine schriftliche Beschlussfassung der Mitglieder 

zulässig. Entgegen § 32 Abs. 3 BGB ist die Zustimmung der Mitglieder nicht erforderlich. Die 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefällt. Die schriftliche Beschlussfassung erfolgt in 

Textform per E-Mail (oder ____). Für die Abgabe ihrer Stimme ist den Mitgliedern eine Frist 

von ____ Tagen nach Erhalt der Beschlussvorlage zu setzen. Nach dieser Frist eingehende 

Stimmenabgaben werden nicht berücksichtigt. 

2. Nicht zulässig ist die schriftliche Beschlussfassung bei Beschlüssen über 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins sowie ____. 

3. Die Beschlussvorlagen müssen den Mitgliedern mit einer entsprechenden Erläuterung und 

Begründung zugesendet werden. 

4. Nach Beendigung der Abstimmung hat der Vorstand den Mitgliedern das Ergebnis der 

Abstimmung unverzüglich mitzuteilen. 


